
AMTSBLATT 
der Stadt Bad Düben

16. Dezember 2020Nr. 25/2020

Amtliche Mitteilungen

Auch im Internet unter:
www.duebener-wochenspiegel.de

Dübener
WOCHENSPIEGEL

:  Die Heide-Zeitung : heimatverbunden : informativ : kritisch :

www.duebener-wochenspiegel.de

Beschlussübersicht

Der Verwaltungsausschuss hat am 8. Dezember 2020 folgende Beschlüsse 
gefasst:

Beschluss-Nr.: 30/20
Beauftragung der 3. Nachtragsvereinbarung im Los 40 – Tiefbau, Garten- und 
Landschaftsbau – im Rahmen der Baumaßnahme „Neubau Hortgebäude“ – 
Freianlage Hortneubau, Schulhof Heide-Grundschule und Wegeverbindung

Beschluss-Nr.: 31/20
Beauftragung der 2. Nachtragsvereinbarung im Los 10 – Glasfassade, Fenster, 
Außentüren – im Rahmen der Baumaßnahme „Hortneubau an der Heide-
Grundschule Bad Düben“ 

Beschluss-Nr.: 32/20
Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen für die Maßnahme „Sanierung 
des Schulhofes der Heide-Grundschule in Bad Düben“

Beschluss-Nr.: 33/20
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Vorhaben „Umnutzung Laden-
geschäft zum Bistro“, Altstädter Straße 7, Flur 11, Flurstück 43/361, Bad Düben

Beschluss-Nr.: 34/20
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Vorhaben „Erweiterung und 
Sanierung Einfamilienhaus“, Gustav-Adolf-Straße 39A, Flur 5, Flurstück 21/2 
und 22, Bad Düben
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Beschluss-Nr.: 35/20
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Vorhaben „Anbau eines Kalt-
wintergartens an das Wohnhaus“, Moorbadstraße 13, Flur 11, Flurstück 5/4 und 
7/2, Bad Düben und zur damit verbundenen Abweichung nach § 67 (1) SächsBO

Beschluss-Nr.: 36/20
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Vorhaben „Anbau Winter-
garten an vorhandenes Wohnhaus“, Wittenberger Straße 93G, Flur 2, Flurstück 
34/20, Bad Düben

Beschluss-Nr.: 37/20
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Vorhaben „Neubau Einfa-
milienwohnhaus mit Nebengebäude“, Hinter den Mühlen 3, Flur 16, Flurstück 
27/15, Bad Düben

Mitteilung vom Zweckverband, 
Abwassergruppe Dübener Heide, 

Bad Düben

Die Geschäftsstelle des ZAWDH, Altenhof 10 in Bad Düben ist vom 23. bis 31. 
Dezember 2020 geschlossen. Für Havariefälle steht Ihnen der Bereitschafts-
dienst unter der Rufnummer 034243 / 336-20 zur Verfügung.
Der Zweckverband Abwassergruppe Dübener Heide, Bad Düben, wünscht allen 
Kunden und Geschäftspartnern ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes 
neues Jahr.

gez. Astrid Münster
Verbandsvorsitzende

Tierbestandsmeldung 2021

Bekanntmachung der Sächsischen Tierseuchenkasse (TSK) 
– Anstalt des öffentlichen Rechts –

Sehr geehrte Tierhalter, 
bitte beachten Sie, dass Sie als Tierhalter von Pferden, Rindern, Schweinen, 
Schafen, Ziegen, Geflügel, Süßwasserfischen und Bienen zur Meldung und 
Beitragszahlung bei der Sächsischen Tierseuchenkasse gesetzlich verpflichtet 
sind. 

Die Meldung und Beitragszahlung für Ihren Tierbestand ist Voraussetzung für:
•  eine Entschädigung im Tierseuchenfall, 
•  die Beteiligung der Tierseuchenkasse an den Kosten für die Tierkörperbesei-

tigung
•  die Gewährung von Beihilfen durch die Tierseuchenkasse. 

Der Tierseuchenkasse bereits bekannte Tierhalter erhalten Ende Dezember 
2020 einen Meldebogen per Post. Sollte dieser bis Mitte Januar 2021 nicht bei 
Ihnen eingegangen sein, melden Sie sich bitte bei der Tierseuchenkasse um 
Ihren Tierbestand anzugeben.
Tierhalter, welche ihre E-Mail-Adresse bei der Tierseuchenkasse autorisiert 
haben, erhalten die Meldeaufforderung per E-Mail.
Auf dem Meldebogen oder per Internet sind die am Stichtag 1. Januar 2021 
vorhandenen Tiere zu melden. Sie erhalten daraufhin Ende Februar 2021 den 
Beitragsbescheid.

Die Zukunft hängt davon ab, 
was wir heute tun.

                               – Mahatma Gandhi –

Liebe Einwohner von Bad Düben und unseren Stadtteilen, 

Weihnachten ist für die meisten Menschen in der christlichen Welt das 
wichtigste und schönste Fest des Jahres. Es gibt uns an den besinnlichen 
Tagen Gelegenheit, auf die Dinge zu blicken, die wirklich wichtig sind. 
Gesundheit beispielsweise lässt sich nicht in Geschenkpapier wickeln 
und unter den Christbaum legen. Dabei ist sie so wichtig.
Die allgegenwärtige Corona-Krise hat unser aller Leben in einer Art 
und Weise verändert, wie wir es am Anfang dieses Jahres noch nicht 
für möglich gehalten hätten. All unser Handeln und Tun stehen unter 
diesem Eindruck und der großen Sorge um unsere Gesundheit. 
Blicken wir optimistisch in das neue Jahr und meistern wir die He-
rausforderungen und Ziele gemeinsam.
Wir wünschen Ihnen ruhige und besinnliche Festtage, Zeit zur Ent-
spannung, Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge und viele 
Lichtblicke im kommenden Jahr.

            Astrid Münster               Cornelia Beer               
            Bürgermeisterin     Ortsvorsteherin

            Hans-Jürgen Küster                               Mathias Mieth
            Ortsvorsteher                                         Ortsvorsteher
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VERANSTALTUNGEN JANUAR 
29.01
20.00 Saunaabend „Nordlichter Skandinaviens“, abwechslungsreiches Programm 

mit erfrischenden Aufgüssen, belebenden Peelings, Klangschalen- und Birken-
zweig-Ritual sowie nordischen Snacks, Geschichten am Kaminfeuer, Badelandschaft 
ab 22 Uhr zum FKK-Schwimmen geöffnet, Massagen werden angeboten,

 HEIDE SPA Badelandschaft & Saunawelt
31.01.
15.00 „Classic meets Bad Düben“, Neujahrskonzert der Sächsischen Bläserphil-

harmonie unter dem Motto: „Mit Volldampf ins neue Jahr!“, wunderbare Me-
lodien von Johann Strauß, Antonín Dvorak, Franz Liszt, Bedrich Smetana und 
anderen, neuer Termin (verschoben vom 20.12.2020), bereits erworbene Karten  
mit dem Datum 20.12. behalten Gültigkeit, Vorreservierung unter

 www.heidespa.de oder Tel.: 034243 / 33673, HEIDE SPA Kursaal
ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 23 Absatz 5 des Sächsischen 
Ausführungsgesetzes zum Tiergesundheitsgesetz (SächsAGTierGesG) in 
Verbindung mit der Beitragssatzung der Sächsischen Tierseuchenkasse, 
unabhängig davon, ob Sie Tiere im landwirtschaftlichen Bereich oder zu pri-
vaten Zwecken halten.
Darüber hinaus möchten wir Sie auf Ihre Meldepflicht bei dem für Sie zustän-
digen Veterinäramt hinweisen. 

Bitte unbedingt beachten:
Auf unserer Internetseite erhalten Sie weitere Informationen zur Melde- und 
Beitragspflicht, zu Beihilfen der Tierseuchenkasse sowie über die Tiergesund-
heitsdienste. Zudem können Sie, als gemeldeter Tierhalter unter anderem Ihr 
Beitragskonto (gemeldeter Tierbestand der letzten 3 Jahre), erhaltene Beihilfen, 
Befunde sowie eine Übersicht über Ihre bei der Tierkörperbeseitigungsanstalt 
entsorgten Tiere einsehen.  

Sächsische Tierseuchenkasse
Anstalt des öffentlichen Rechts
Löwenstraße 7a
01099 Dresden
Tel.: 0351 / 80608-0, Fax: 0351 / 80608-35 
E-Mail: info@tsk-sachsen.de Internet: www.tsk-sachsen.de

Auf Grund mehrerer Nachfragen nach dem Abfallkalender möchten wir darauf 
hinweisen, dass der Abfallkalender entweder per Abfall-App oder im Internet 
abgerufen werden kann. Wie funktioniert das??
Abfall-App: Im AppStore oder PlayStore kostenfrei die App herunterladen, 
den Landkreis auswählen, den Ort und die eigene Straße festlegen und unter 
Einstellung festlegen, wann und wie man erinnert werden möchte. 

Pressemitteilung zum Abfallkalender 2021
Internet: Auf dier Internetseite (www.kwd.de oder www.asg-nordsachsen.
de) besteht die Möglichkeit, Ihren persönlichen Abfallkalender zu drucken. 
Dieser enthält nur die Daten für Ihren Wohnort bzw. Ihre Straße und ist damit 
sehr übersichtlich.
Stadt eingeben, Stadtteil eingeben, Straße eingeben und Zeitraum (2021). Dann 
„Daten exportieren“ und Kalender ausdrucken. 
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Für die Nikolausstiefel-Aktion unserer Stadt gaben Anfang Dezember die Kinder ihre geputzten 
Stiefel im Rathaus ab. 97 Stiefel und Stiefelchen drängelten sich in den Kartons und wollten nun 
befüllt werden. Elf Geschäfte der Innenstadtinitiative haben dafür fleißig und freudig Geld- und 
Sachspenden gegeben. Sehr gefreut haben sich die Nikolauswichtel auch über die Gaben vom 
REWE Markt Bad Düben, der ERGO Generalagentur S. Pfalz, dem HEIDE SPA Bad Düben 
und der Touristinformation der Stadt.

Nikolausstiefel-Aktion – das hat viel Freude gemacht! 

Der Ratssaal wurde zur Nikolauswerkstatt. Alle Tische waren mit kleinen Geschenken, Süßigkeiten, Schleifenband, Tütchen und Kinderstiefeln belegt – ganz 
schön zu tun für die Nikolauswichte, alles ganz besonders liebevoll zu packen. Die befüllten Stiefel standen gleich Montag nach Nikolaus in den folgenden 
Geschäften für die Kinder bereit:

elana Strick Design, Schreibwaren Streubel, Haushalttechnik & Küchen Lohan, Der gute Blumen-Geist, Schuhhaus Littmann, Natural vita, Buchhand-
lung Lehmann, Littmanns Lederwaren, Sanitätshaus Neubert, Ernsting‘s family und RHG Bau & Garten.

Wir hoffen, alle Kinder hatten viel Freude beim Auspacken und Naschen. Allen 
an der Aktion Beteiligten hat es viel Freude gemacht!
Herzlichen Dank an alle fleißigen Nikolauswichtel!

Die BI Menschenkinder Bad Düben e.V., gemeinsam mit der 
Innenstadtinitiative und der Stadt Bad Düben
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Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für 
Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt  
zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 

und COVID-19 
(Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO)

Vom 11. Dezember 2020 

Auf Grund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 sowie mit § 28a 
Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. 
I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 Satz 1 durch Artikel 1 Nummer 16 des Gesetzes vom 18. 
November 2020 (BGBl. I. S. 2397) geändert, § 28 Absatz 1 Satz 2 durch Artikel 1 Nummer 
6 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) neu gefasst und § 28a Absatz 1, Absatz 2 
Satz 1 und Absatz 3 durch Artikel 1 Nummer 17 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. 
I. S. 2397) eingefügt worden ist, sowie in Verbindung mit § 7 der Verordnung der Sächsischen 
Staatsregierung und des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zur Regelung der Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz und für 
die Kostenerstattung für Impfungen und andere Maßnahmen der Prophylaxe vom 9. Januar 
2019 (SächsGVBl. S. 83), der durch die Verordnung vom 13. März 2020 (SächsGVBl. S. 82) 
geändert worden ist, verordnet das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesell-
schaftlichen Zusammenhalt:  

§ 1
Grundsätze 

(1) Jeder wird anlässlich der Corona-Pandemie angehalten, die physisch-sozialen Kontakte zu 
anderen Menschen außer den Angehörigen des eigenen Hausstandes auf das absolut nötige 
Minimum zu reduzieren. Wo immer möglich, ist ein Mindestabstand zu anderen Personen von 
1,5 Metern einzuhalten und sind weitere Maßnahmen zur Ansteckungsvermeidung zu beachten. 
Diese Grundsätze gelten für alle Lebensbereiche, einschließlich Arbeitsstätten.
(2) Es wird über die Regelungen in § 3 hinaus dringend empfohlen, bei Kontakten für sich und 
andere das Risiko von Infektionen zu reduzieren. Dazu gehören auch regelmäßige Händehygiene 
und die Vermeidung des Hand-Gesichts-Kontaktes. Eltern und Sorgeberechtigte sollen dafür 
Sorge tragen, dass ihre Kinder oder Schutzbefohlenen diese Empfehlungen einhalten, sofern 
diese dazu in der Lage sind. In geschlossenen Räumlichkeiten sollte regelmäßig gelüftet werden. 
Zur Verbesserung der Kontaktnachverfolgung zu infizierten Personen wird die Nutzung der 
Corona-Warn-App des Bundes dringend empfohlen.
(3) Es wird empfohlen, auf Reisen, Besuche und Einkäufe zu verzichten, insbesondere soweit 
diese mit einem Übertreten der Landesgrenze des Freistaates Sachsen oder der Bundesgrenze 
verbunden sind.

§ 2
Kontaktbeschränkung, Abstandsregelung

 (1) Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit und privat in der jeweiligen eigenen Häuslichkeit ist 
zulässig mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes, in Begleitung der Partnerin oder des 
Partners, mit Personen, für die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht, und mit Angehörigen 
eines weiteren Hausstandes bis insgesamt fünf Personen. Für die Berechnung der zulässigen 
Personenzahl nach Satz 1 bleiben dazugehörige Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebens-
jahres außer Betracht.
(1a) Im Zeitraum vom 23. Dezember 2020 12 Uhr bis 27. Dezember 2020 12 Uhr ist der Auf-
enthalt in der Öffentlichkeit und privat in der jeweiligen eigenen Häuslichkeit abweichend von 
Absatz 1 im engsten Familien- und Freundeskreis bis insgesamt zehn Personen zulässig. Für 
die Berechnung der zulässigen Personenzahl nach Satz 1 bleiben dazugehörige Kinder bis zur 
Vollendung des 14. Lebensjahres außer Betracht. 
(1b) Die Regelungen in den Absätzen 1 und 1a gelten nicht für gemeinschaftliche Wohnformen 
der Eingliederungshilfe nach § 7 Absatz 1 Nr. 2 und 4 sowie für Obdachlosenheime.
(2) In Einrichtungen und bei Angeboten nach § 5 ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzu-
halten. Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung bleibt hiervon unberührt .
(3) Der Mindestabstand von 1,5 Metern sowie Absatz 1 gilt nicht in Kindertageseinrichtungen 
und Einrichtungen der Kindertagespflege (Einrichtungen der Kindertagesbetreuung), in 
Schulgebäuden und auf dem Gelände von Schulen, bei schulischen Veranstaltungen sowie bei 
Angeboten nach §§ 32, 34, 42, 42a des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugend-
hilfe – (SGB VIII) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 
2022), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 5 des Gesetzes vom 9. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2075) 
geändert worden ist. Der Mindestabstand oder alternative Schutzmaßnahmen können durch 
die Allgemeinverfügung des Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusam-
menhalt zur Regelung des Betriebs von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, von Schulen 
und Schulinternaten im Zusammenhang mit der Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie 
bestimmt werden. Satz 1 gilt entsprechend für Aus- und Fortbildungseinrichtungen, die der 
berufsbezogenen, schulischen oder akademischen Aus- und Fortbildung dienen.
(4) Absatz 1 gilt nicht für Zusammenkünfte der Staatsregierung und der kommunalen Vertre-
tungskörperschaften sowie die Teilnahme an oder Wahrnehmung von Terminen der Behörden, 
Gerichte, Staatsanwaltschaften oder anderer Stellen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, 
und Maßnahmen, die der Versorgung oder der Gesundheitsfürsorge der Bevölkerung dienen, 
für Zusammenkünfte von kommunalen Räten und von deren Ausschüssen und Organen, 
Nominierungsveranstaltungen von Parteien und Wählervereinigungen und notwendige Gremi-
ensitzungen von juristischen Personen des privaten und öffentlichen Rechts, von rechtsfähigen 
und teilrechtsfähigen Gesellschaften und Gemeinschaften, für Betriebsversammlungen und 
Veranstaltungen der Tarifpartner sowie für angeordnete Maßnahmen zur Tierseuchenbekämp-
fung und zur Prävention der Afrikanischen Schweinepest einschließlich der Jagdausübung. 
Die Teilnahme an öffentlichen Sitzungen und Terminen ist nach den geltenden Vorschriften 
zu gewährleisten.

§ 2a
Kirchen und Religionsgemeinschaften, Eheschließungen und Beerdigungen

(1) § 2 Absatz 1 gilt nicht für Zusammenkünfte in Kirchen und auf den für die Religionsaus-

übung bestimmten Grundstücken und in Gebäuden von Religionsgemeinschaften zum Zwecke 
der Religionsausübung sowie für Eheschließungen und Beerdigungen im engsten Familienkreis. 
An Eheschließungen und Beerdigungen dürfen nicht mehr als 10 Personen teilnehmen. Der 
Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten.
(2) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften regeln ihre Zusammenkünfte zum Zwecke der 
Religionsausübung in eigener Verantwortung mit verpflichtender Wirkung. Für Zusammen-
künfte in Kirchen und von Religionsgemeinschaften zum Zweck der Religionsausübung sind 
die aufgestellten Hygienekonzepte der besonderen Infektionslage anzupassen. Dies kann durch 
Reduzierung der Teilnehmerzahl oder der Dauer der Zusammenkünfte oder den Verzicht auf 
gemeinschaftlichen Gesang oder durch Onlineangebote ohne anwesende Gemeinde erreicht 
werden.

§ 2b
Ausgangsbeschränkung

Das Verlassen der Unterkunft ohne triftigen Grund ist untersagt. Triftige Gründe sind:
1.  die Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben und Eigentum,
2.  die Ausübung beruflicher Tätigkeiten einschließlich ehrenamtlicher Tätigkeiten zur Si-

cherstellung der Versorgung in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens oder 
zur Wahrnehmung von Betreuungsaufgaben,

3. der Besuch der Schule und von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, Ein-richtungen 
und Diensten der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, teilstationären 
Einrichtungen gemäß § 71 Absatz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch, von Schulungen 
zur Pandemiebekämpfung oder von unaufschiebbaren Prüfungen im Bereich der berufs-
bezogenen, schulischen oder akademischen Aus- und Fortbildung, von Einrichtungen zur 
Durchführung von Pflegekursen sowie von Kirchen und anderen Orten der Religionsaus-
übung,

4.  Versorgungsgänge für die Gegenstände des täglichen Bedarfs und der Grundversorgung 
nach § 4 Absatz 1 Satz 2 sowie die Inanspruchnahme sonstiger Dienstleistungen im Um-
kreis von 15 Kilometern des Wohnbereichs, der Unterkunft oder des Arbeitsplatzes oder 
zur nächstgelegenen Einrichtung nach § 4 Absatz 1 Satz 2

5.  die Wahrnehmung des notwendigen Lieferverkehrs, einschließlich Brief- und Versandhan-
del,

6.  Fahrten von Feuerwehr-, Rettungs- oder Katastrophenschutzkräften sowie des Technischen 
Hilfswerks und des Krankentransportes zum jeweiligen Stützpunkt oder Einsatzort,

7.  die Inanspruchnahme medizinischer, psychosozialer und veterinärmedizinischer Versor-
gungsleistungen, heilpädagogischer Förderung gemäß § 46 des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch sowie der Besuch Angehöriger der Heil- und Gesundheitsberufe, soweit dies 
medizinisch erforderlich ist oder im Rahmen einer dringend erforderlichen seelsorgerischen 
Betreuung,

8.  der Besuch von Ehe- und Lebenspartnern sowie von Partnern von Lebensgemeinschaften, 
hilfsbedürftigen Menschen, Kranken oder Menschen mit Einschränkungen und die Wahr-
nehmung des Sorge- und Umgangsrechts im jeweiligen privaten Bereich sowie Besuche 
im Sinne des § 7 Absatz 1,

9.  die Teilnahme an Zusammenkünften der Staatsregierung und der kommunalen Vertretungs-
körperschaften sowie die Teilnahme an oder Wahrnehmung von Terminen der Behörden, 
Gerichte, Staatsanwaltschaften oder anderer Stellen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen; 
dazu gehört auch die Teilnahme an öffentlichen Gerichtsverhandlungen, die Einsichtnahme 
in Unterlagen, die nach den geltenden Vorschriften auszulegen oder niederzulegen sind, die 
Wahrnehmung von Terminen kommunaler Räte und von deren Ausschüssen und Organen 
sowie Maßnahmen, die der Versorgung oder der Gesundheitsfürsorge der Bevölkerung 
dienen. Die Teilnahme an öffentlichen Sitzungen und Terminen ist nach den geltenden 
Vorschriften zu gewährleisten

10. die Teilnahme an notwendigen Gremiensitzungen von juristischen Personen des privaten 
und öffentlichen Rechts, rechtsfähigen und teilrechtsfähigen Gesellschaften und Gemein-
schaften, an Betriebsversammlungen und Veranstaltungen der Tarifpartner sowie an 
Nominierungsveranstaltungen von Parteien und Wählervereinigungen,

11. die Wahrnehmung unaufschiebbarer Termine gemeinsam mit einer Person eines weiteren 
Hausstands bei Gerichtsvollziehern, Rechtsanwälten, Notaren, Steuerberatern, Wirtschafts-
prüfern, Insolvenzverwaltern, Bestattern und zur rechtlichen Betreuung,

12. Zusammenkünfte und Besuche nach § 2 Absatz 1,1a und 1b,
13. die Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen,
14. die Teilnahme an einer Eheschließung nach § 2a Absatz 1,
15. die Begleitung Sterbender im engsten Familienkreis sowie die Teilnahme an Beerdigungen 

nach § 2a Absatz 1,
16. Sport und Bewegung im Freien im Umkreis von 15 Kilometern des Wohnbereichs oder der 

Unterkunft sowie der Besuch des eigenen oder gepachteten Kleingartens oder Grundstücks 
unter Einhaltung der Kontaktbeschränkung nach § 2 Absatz 1 und 1a;

17. unabdingbare Handlungen zur Versorgung von Tieren,
18. die Teilnahme an Versammlungen nach Maßgabe von § 9,
19. der Besuch von Einrichtungen und Angeboten, deren Betrieb nicht nach dieser Verordnung 

oder einer Allgemeinverfügung der zuständigen kommunalen Behörde untersagt ist und 
die nicht in den Nummern 1 bis 18 genannt werden.

§ 2c
Ausgangssperre 

(1) Im Freistaat Sachsen gilt zwischen 22 Uhr und 6 Uhr des Folgetages eine erweiterte Aus-
gangsbeschränkung (Ausgangssperre). Das Verlassen der Unterkunft ist in dieser Zeit nur aus 
den folgenden triftigen Gründen zulässig:
1.  die Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben und Eigentum,
2.  die Jagd zur Prävention der Afrikanischen Schweinepest,
3.  die Ausübung beruflicher Tätigkeiten und kommunalpolitischer Funktionen ein-schließlich 

des hierfür erforderlichen Weges zur Notbetreuung nach § 5a,
4.  die Wahrnehmung des notwendigen Lieferverkehrs, einschließlich Brief- und Ver-sand-

handel,
5.  Fahrten von Feuerwehr-, Rettungs- oder Katastrophenschutzkräften zum jeweiligen Stütz-

punkt oder Einsatzort,
6.  der Besuch von Ehe- und Lebenspartnern sowie von Partnern von Lebensgemein-schaften, 
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hilfsbedürftigen Menschen, Kranken oder Menschen mit Einschränkungen und die Wahr-
nehmung des Sorge- und Umgangsrechts im jeweiligen privaten Bereich sowie Besuche 
im Sinne des § 7 Absatz 1,

7.  die Inanspruchnahme medizinischer, psychosozialer und veterinärmedizinischer Versor-
gungsleistungen sowie der Besuch Angehöriger der Heil- und Gesundheits berufe, soweit 
dies medizinisch erforderlich ist oder im Rahmen einer erforderlichen seelsorgerischen 
Betreuung,

8. die Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen,
9. die Begleitung Sterbender im engsten Familienkreis,
10. unabdingbare Handlungen zur Versorgung von Tieren,
11. in der Zeit vom 24. Dezember 2020 bis 26. Dezember 2020 die Teilnahme an einem Got-

tesdienst,
12. zu Heiligabend und
13. in der Silvesternacht unter besonderer Beachtung der Kontaktbeschränkungen und Ab-

standsregelungen nach § 2 Absatz 1, des Alkoholverbots nach § 2d sowie der Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nasenbedeckung nach § 3.

(2) Wird der Inzidenzwert von 200 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben 
Tagen im Freistaat Sachsen an fünf Tagen andauernd unterschritten, kann der Landkreis oder die 
Kreisfreie Stadt die Ausgangssperre aufheben, wenn der Inzidenzwert von 200 Neuinfektionen auf 
100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen im Landkreis oder der Kreisfreien Stadt an fünf 
Tagen andauernd unterschritten wird und die Ausgangssperre nicht weiterhin zur Bekämpfung der 
SARS-CoV-2-Pandemie erforderlich ist. Maßgeblich für den Inzidenzwert nach Satz 1 sind die 
veröffentlichten Zahlen des tagesaktuellen Lageberichts des Robert-Koch-Instituts. Das Erreichen 
des maßgeblichen Inzidenzwertes nach Satz 1 ist durch die oberste Landesgesundheitsbehörde 
und die zuständige kommunale Behörde öffentlich bekannt zu machen. Die Aufhebung der 
Ausgangssperre ist durch die zuständige kommunale Behörde öffentlich bekannt zu machen.

§ 2d
Alkoholverbot 

Der Alkoholausschank und -konsum ist in der Öffentlichkeit verboten. Die Abgabe von alko-
holhaltigen Getränken ist nur in mitnahmefähigen und verschlossenen Behältnissen erlaubt. 

§ 3
Mund-Nasenbedeckung 

(1) Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung im öffentlichen Raum besteht, wenn 
sich Menschen begegnen. Das gilt insbesondere
1.  bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel zur Personenbeförderung, einschließlich 

Taxis, Reisebusse oder regelmäßiger Fahrdienste zum Zweck der Beförderung zwischen 
dem Wohnort/der Wohnstätte und Einrichtungen von Menschen mit Behinderungen, 
pflegebedürftigen Menschen oder Patienten zu deren Behandlung,

2.  vor dem Eingangsbereich von und in Groß- und Einzelhandelsgeschäften und Läden sowie 
auf den dazugehörigen Parkplätzen und Parkhäusern,

3. in Gesundheitseinrichtungen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes sowie 
durch Beschäftigte ambulanter Pflegedienste bei der Ausübung der Pflege; ausgenommen 
sind die Behandlungsräume sowie die stationär aufgenommenen Patienten am Sitzplatz 
zur Aufnahme von Speisen und Getränken und in ihren Zimmern,

4. beim Besuch in Einrichtungen nach § 36 Absatz 1 Nummer 2 des Infektionsschutzgesetzes,
5. in Arbeits- und Betriebsstätten; dies gilt nicht am Arbeitsplatz, sofern der Mindestabstand 

von 1,5 Metern eingehalten werden kann,
6. in öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten mit regelmäßigem Publikumsverkehr:
 a) in Einkaufszentren, Beherbergungsbetrieben (Verkehrs- und Gemeinschaftsflächen, 

Speiseräumen bis zum Erreichen des Platzes) und öffentlichen Verwaltungen,
 b) in Banken, Sparkassen und Versicherungen,
 c) vor und in gastronomischen Einrichtungen einschließlich Imbiss- und Caféangeboten 

zur und bei Lieferung und Abholung von mitnahmefähigen Speisen und Getränken;
 d) vor dem Eingangsbereich von und in Kirchen und Räumen von Religionsgemein-schaften 

mit Ausnahme der vortragenden Person sowie zur rituellen Aufnahme von Speisen und 
Getränken,

 e) in Aus- und Fortbildungseinrichtungen, die der berufsbezogenen, schulischen oder 
akademischen Aus- und Fortbildung dienen sowie auf deren Gelände, mit Aus nahme des 
Unterrichts in den Musik- und Tanzhochschulen,

7. vor dem Eingangsbereich von Schulen und Einrichtungen der Kindertagesbetreuung,
8. beim Aufenthalt in Schulgebäuden, auf dem Gelände von Schulen sowie bei schulischen 

Veranstaltungen; dies gilt nicht,
 a) wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird,
 b) für die Primarstufe,
 c) für Horte,
 d) im Unterricht für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I mit Ausnahme der 

Abendoberschulen,
 e) im Unterricht an Förderschulen der Sekundarstufe I auch für Lehrkräfte und sonstiges 

im Unterricht eingesetztes Personal,
 f) im Unterricht der Werkstufe der Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige 

Entwicklung,
 g) im inklusiven Unterricht für die Förderschwerpunkte Hören und Sprache sowie
 h) zur Aufnahme von Speisen und Getränken im Schulgebäude,
9.  wenn die Allgemeinverfügung des Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen 

Zusammenhalt zur Regelung des Betriebs von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, 
von Schulen und Schulinternaten im Zusammenhang mit der Bekämpfung der SARS-CoV-
2-Pandemie dies bestimmt,

10. an Haltestellen, in Bahnhöfen, in Fußgängerzonen, auf den Sport und Spiel gewidmeten 
Flächen (ausgenommen Kinder bis zur Vollendung des zehnten Lebensjahres), auf Wo-
chenmärkten und an Außenverkaufsständen. Dies gilt von 6 Uhr bis 24 Uhr,

11. bei den Zusammenkünften gemäß § 2 Absatz 4 mit Ausnahme der Personen, denen das 
Rederecht erteilt wird.

Ausgenommen sind die Fortbewegung ohne Verweilen mit Fortbewegungsmitteln und die 
sportliche Betätigung.
(2) Menschen mit Behinderung und solche mit gesundheitlichen Einschränkungen können, sofern 

sie nicht dazu in der Lage sind, auf das Tragen der Mund-Nasenbedeckung verzichten. Es ist 
zulässig, im Kontakt mit hörgeschädigten Menschen, die auf das Lesen von Lippenbewegungen 
angewiesen sind, zeitweilig auf die Mund-Nasenbedeckung zu verzichten.
(3) Ausgenommen von der Pflicht nach Absatz 1 sind Kinder bis zur Vollendung des sechsten 
Lebensjahres. Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 6, 10 und 11 gilt nicht für das Personal, soweit andere 
Schutzmaßnahmen ergriffen wurden oder kein Kundenkontakt besteht. Zur Glaubhaftmachung 
einer Befreiung von der Pflicht nach Absatz 1 genügt die Gewährung der Einsichtnahme in ein 
ärztliches Attest. Insoweit kann aus infektionsschutzrechtlichen Gründen die Benutzung und 
der Aufenthalt nach Absatz 1 nicht versagt werden. Personen, die entgegen der nach Absatz 1 
bestehenden Pflicht keine Mund-Nasenbedeckung tragen, ohne dass eine Ausnahme nach den 
Sätzen 2 bis 4 oder nach Absatz 2 vorliegt, ist die Benutzung nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 
1 Alternative 1 sowie der Aufenthalt nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 bis 8 und 10 untersagt.
(4) Schulen und Einrichtungen der Kindertagesbetreuung sind befugt, von dem ärztlichen Attest, 
mit dem eine Befreiung von der Pflicht nach Absatz 1 glaubhaft gemacht wird, eine analoge 
oder digitale Kopie zu fertigen und diese aufzubewahren. Das Original des Attests darf nur mit 
Zustimmung des Vorlegenden aufbewahrt werden. Die Kopie oder das Attest ist vor unbefugtem 
Zugriff zu sichern und nach Ablauf des Zeitraumes, für welchen das Attest gilt, unverzüglich zu 
löschen oder zu vernichten, spätestens jedoch mit Ablauf des Jahres 2021.

§ 4
Schließung von Einrichtungen und Angeboten

(1) Untersagt ist die Öffnung von Einkaufszentren und Einzel- oder Großhandel sowie Laden-
geschäften mit Ausnahme zulässiger Telefon- und Onlineangebote ausschließlich zum Versand 
oder zur Lieferung. Erlaubt ist nur die Öffnung von folgenden Geschäften und Märkten des 
täglichen Bedarfs sowie der Grundversorgung beschränkt auf ein entspre-chendes Sortiment des 
täglichen Bedarfs sowie der Grundversorgung: Lebensmittelhandel, Tierbedarf, Getränkemärkte, 
Abhol- und Lieferdienste, Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser, Orthopädieschuhtechniker, 
Bestatter, Optiker, Hörgeräteakustiker, Sparkassen und Banken, Poststellen, Reinigungen, Fri-
seure, Waschsalons und Ladengeschäfte des Zeitungsverkaufs, Verkauf von Weihnachtsbäumen, 
Tankstellen, Wertstoffhöfe, Kfz- und Fahrradwerkstätten sowie einschlägige Ersatzteilverkaufs-
stellen, selbstproduzierende und -vermarktende Baumschulen, Gartenbau- und Floristikbetriebe.
(2) Untersagt ist mit Ausnahme zulässiger Onlineangebote der Betrieb von:
1.  Aus- und Fortbildungseinrichtungen, mit Ausnahme von Schulungen zur Pandemiebe-

kämpfung oder zur Durchführung von unaufschiebbaren Prüfungen im Bereich der berufs-
bezogenen, schulischen oder akademischen Aus- und Fortbildung sowie der Hochschulen 
im Sinne des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes und der Berufsakademie Sachsen,

2. Integrationskursen,
3. Fahrschulen, Bootsschulen, Flugschulen und vergleichbaren Einrichtungen und Angeboten,
4. Freibädern, Hallenbädern, Kurbädern, Thermen soweit es sich nicht um Rehabilitationsein-

richtungen handelt,
5. Dampfbädern, Dampfsaunen und Saunen,
6. Fitnessstudios und ähnlichen Einrichtungen, soweit sie nicht medizinisch notwendigen 

Behandlungen dienen,
7. Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnlichen Einrichtungen,
8. Anlagen und Einrichtungen des Sportbetriebs einschließlich Skiaufstiegsanlagen; das Verbot 

und die personenmäßige Beschränkung nach § 2 gelten nicht für sportliche Betätigungen 
auf diesen Anlagen für Sportlerinnen und Sportler, 

 a) für die ein Arbeitsvertrag besteht, der sie zu einer sportlichen Leistung gegen ein Entgelt 
verpflichtet und dieses überwiegend zur Sicherung des Lebensunterhalts dient oder die 
lizenzierte Profisportler sind,

 b) die dem Bundeskader (Olympiakader, Perspektivkader, Nachwuchskader 1) und 
Nachwuchskader 2 des Deutschen Olympischen Sportbundes oder dem Spitzenkader des 
Deutschen Behindertensportverbandes angehören oder die Kader in einem Nachwuchsleis-
tungszentrum im Freistaat Sachsen und

 c) von sportwissenschaftlichen Studiengängen,
9. Freizeit-, Vergnügungsparks, botanischen und zoologischen Gärten, Tierparks,
10. Volksfesten, Jahrmärkten, Weihnachtsmärkten, Spezialmärkten, Ausstellungen nach
 § 65 der Gewerbeordnung,
11. Diskotheken, Tanzlustbarkeiten,
12. Messen,
13. Tagungen und Kongressen,
14. Museen, Gedenkstätten, Musikschulen und Musikunterricht durch freiberufliche Musikpä-

dagogen, Volkshochschulen, Kinos, Theatern, Opernhäusern, Konzerthäusern, Konzertver-
anstaltungsorten, Musiktheatern, Clubs und Musikclubs und entsprechenden Einrichtungen 
für Publikum,

15. Bibliotheken, mit Ausnahme der Medienausleihe sowie mit Ausnahme von Fachbibliotheken 
und Bibliotheken an den Hochschulen, der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek 
und der Deutschen Nationalbibliothek,

16. Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe ohne pädagogische Betreuung, Angeboten der 
Kinder- und Jugendhilfe nach dem §§ 11 bis 14 und 16 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
sowie Einrichtungen und Angeboten der Kinder- und Jugenderholung; zulässig bleiben 
Angebote der mobilen Kinder- und Jugendarbeit,

17. Zirkussen,
18. Prostitutionsstätten, Prostitutionsveranstaltungen, Prostitutionsvermittlungen, Prostituti-

onsfahrzeugen,
19. Busreisen,
20. Schulfahrten,
21. Übernachtungsangeboten, mit Ausnahme von Übernachtungen aus notwendigen be-

ruflichen, medizinischen oder sozialen Anlässen, einschließlich der nach § 2 Absatz 1a 
erforderlichen Übernachtungen,

22. Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen,
23. Gastronomiebetrieben sowie Bars, Kneipen und ähnlichen Einrichtungen. Ausgenommen 

ist die Lieferung und Abholung von mitnahmefähigen Speisen und Getränken zum Verzehr 
in der eigenen Häuslichkeit oder am Arbeitsplatz sowie der Betrieb von Kantinen und 
Mensen,

24. Betrieben im Bereich der körpernahen Dienstleistung, mit Ausnahme medizinisch notwen-
diger Behandlungen und von Friseuren,
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25. allen sonstigen Institutionen und Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung dienen.
(3) Von dem Verbot nach Absatz 1 und 2 sind das Betreten und Arbeiten durch Betreiber und 
Beschäftigte und Prüfer nicht erfasst.

§ 5
Einrichtungen, Betriebe und Angebote mit Hygienekonzept und Kontaktdatenerhebung
(1) Die nicht nach § 4 Absatz 1 geschlossenen Einrichtungen, Betriebe und Angebote sind unter 
Einhaltung der Hygieneregelungen nach den Absätzen 2 bis 4 sowie der Kontaktdatenerhebung 
nach Absatz 6 zulässig. Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen sollten auf Präsenzver-
anstaltungen verzichten; dies gilt insbesondere nicht für Labortätigkeiten, Praktika, praktische 
und künstlerische Ausbildungsabschnitte sowie Prüfungen.
(2) In Groß- und Einzelhandelsgeschäften sowie Läden mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 
qm darf sich nicht mehr als ein Kunde pro zehn qm Verkaufsfläche aufhalten. Bei Groß- und 
Einzelhandelsgeschäften sowie Läden mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 qm darf sich 
insgesamt auf einer Fläche von 800 qm höchstens ein Kunde pro zehn qm Verkaufsfläche und 
auf der 800 qm übersteigenden Fläche höchstens ein Kunde pro 20 qm Verkaufsfläche aufhalten. 
Für Einkaufszentren ist für die Berechnung nach den Sätzen 1 und 2 die jeweilige Gesamt-
verkaufsfläche anzusetzen. Durch ein mit eigenem oder beauftragtem Personal abgesichertes 
Einlassmanagement müssen Einkaufszentren und Geschäfte verhindern, dass es im Innenbereich 
von Einkaufspassagen oder Einkaufszentren zu unnötigen Schlangenbildungen kommt. Die 
zulässige Höchstkundenzahl, welche gleichzeitig anwesend sein darf, ist im Eingangsbereich 
sichtbar auszuweisen.
(3) Der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, 
die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel sowie vorhandene branchenspezifische Konkretisierungen 
der Unfallversicherungsträger beziehungsweise der Arbeitsschutzbehörde und die einschlägigen 
Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes zum Infektionsschutz in ihrer jeweiligen Fassung 
oder Konzepte und Empfehlungen der Fachverbände sind zu berücksichtigen. Weitere Schutz-
vorschriften sind gemäß der Allgemeinverfügung des Staatsministeriums für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Anordnung von Hygieneauflagen zur Verhinderung der 
Verbreitung des Corona-Virus und der Allgemeinverfügung des Staatsministeriums für Soziales 
und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Regelung des Betriebs von Einrichtungen der Kin-
dertagesbetreuung, von Schulen und Schulinternaten im Zusammenhang mit der Bekämpfung 
der SARS-CoV-2-Pandemie einzuhalten.
(4) Auf der Grundlage der in Absatz 2 und 3 genannten Empfehlungen und Vorschriften ist ein 
eigenes schriftliches Hygienekonzept zu erstellen und umzusetzen. Dieses muss insbesondere 
die Abstandsregelung zu anderen Personen sowie weitere Hygienemaßnahmen beinhalten. Das 
Hygienekonzept benennt einen verantwortlichen Ansprechpartner vor Ort für die Einhaltung 
und Umsetzung des Hygienekonzepts, der geltenden Kontaktbeschränkungen und Abstandsrege-
lungen sowie zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung oder persönlicher Schutzausrüstungen. 
Die zuständige Behörde kann das Hygienekonzept und seine Einhaltung überprüfen.
(5) Für in Aufnahmeeinrichtungen oder Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge unterge-
brachte oder tätige Personen treffen die Unterbringungsbehörden einrichtungs- und objektab-
hängige Regelungen in Abstimmung mit den zuständigen Behörden.
(6) Personenbezogene Daten zur Nachverfolgung von Infektionen sind durch Veranstalter und 
Betreiber von Einrichtungen, Behörden und Gerichte, Angeboten und Betrieben die nicht nach 
§ 4 Absatz 1 verboten sind, zu verarbeiten; ausgenommen sind Berufsgeheimnisträger nach § 53 
Absatz 1 der Strafprozessordnung, der Bereich von Groß- und Einzelhandelsgeschäften, Läden 
und Verkaufsständen sowie bei Lieferung und Abholung von mitnahmefähigen Speisen und 
Getränken. Zu diesem Zweck sind folgende personenbezogene Daten zu verarbeiten: Name, 
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse und Postleitzahl der Besucher sowie Zeitraum und Ort 
des Besuchs. Es ist sicherzustellen, dass eine Kenntnisnahme der erfassten Daten durch Unbe-
fugte ausgeschlossen ist. Die Daten dürfen nur zum Zweck der Aushändigung an die für die 
Erhebung der Daten zuständigen Behörden verarbeitet werden und sind vier Wochen nach der 
Erhebung zu löschen. Auf Anforderung sind die verarbeiteten Daten an diese zu übermitteln; 
eine Verarbeitung zu anderen Zwecken als der Kontaktnachverfolgung ist unzulässig, Die Daten 
sind unverzüglich zu löschen oder zu vernichten, sobald diese für die Kontaktnachverfolgung 
nicht mehr benötigt werden.
(7) Wird eine digitale Erhebung von Kontaktdaten nach Absatz 6 vorgesehen, ist zusätzlich
1. eine analoge Erhebung von Kontaktdaten der Besucherin oder des Besuchers und
2. eine barrierefreie Datenerhebung
zu ermöglichen.

§ 5a
Schule und Kindertagesbetreuung 

(1) Schulen, einschließlich der Schulinternate mit Ausnahme des Internats der Palucca Hoch-
schule für Tanz Dresden, und Einrichtungen der Kindertagesbetreuung sind mit Ausnahme 
einer unter den Voraussetzungen der Absätze 2 bis 4 möglichen Notbetreuung geschlossen. 
Die Schließung umfasst nicht das Betreten und Arbeiten durch Träger und Beschäftigte sowie 
aus wichtigem Grund Tätigkeiten sonstiger Personen sowie Maßnahmen zur Vorbereitung der 
Präsenzbeschulung in Schulen ab dem 11. Januar 2021. Die Anordnung häuslicher Lernzeiten 
nach Maßgabe des Schulrechts bleibt zulässig. Zudem kann der Schulbetrieb an Klinik- und 
Krankenhausschulen im Einvernehmen mit der Leitung der Klinik oder des Krankenhauses 
aufrecht erhalten werden.
(2) Eine Notbetreuung ist in den Grund- und Förderschulen für ihre Schülerinnen und Schüler 
im Zeitraum 14. bis 18. Dezember 2020 sowie 4. bis 8. Januar 2021 sowie an Förderschulen 
mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung für ihre Schülerinnen und Schüler auch am 
21. und 22. Dezember 2020 gestattet. Die Notbetreuung nach Satz 1 an Förderschulen darf auch 
für inklusiv unterrichtete Schülerinnen und Schüler anderer Schularten angeboten werden. In 
Einrichtungen der Kindertagesbetreuung ist eine Notbetreuung im Zeitraum 14. Dezember 2020 
bis 8. Januar 2021 für dort betreute Kinder gestattet.
(3) Die Notbetreuung nach Absatz 2 darf nur eingerichtet werden
1. für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 4 an Grundschulen und der Primarstufe 
an Förderschulen während der üblichen Unterrichts- und Hortzeiten,
2. für mehrfach- und schwerstmehrfachbehinderte Schülerinnen und Schüler an Grund- und 
Förderschulen sowie mehrfach- und schwerstmehrfachbehinderte Kinder in Einrichtungen der 
Kindertagesbetreuung, sofern die Personensorgeberechtigten die Betreuung der Schülerinnen und 
Schüler oder Kinder nicht leisten können, während der üblichen Unterrichts- und Öffnungszeiten,

3. für Kinder in Kindertageseinrichtungen sowie heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen 
während der üblichen Öffnungszeiten sowie
4. für Kinder in den Kindertagespflegestellen während der üblichen Öffnungszeiten.
(4) Eine Notbetreuung nach Absatz 3 Nummer 1, 3 und 4 soll nur dann stattfinden, wenn
1. beide Personensorgeberechtigten oder der alleinige Personensorgeberechtigte oder
in Fällen der Umgangsregelung der zur Antragstellung aktuell Personensorgeberechtigte gemäß 
der Anlage 1 beruflich tätig und aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Gründe an einer Be-
treuung des Kindes gehindert sind, 
2. nur einer der Personensorgeberechtigten gemäß der Anlage 2 beruflich tätig und aufgrund 
dienstlicher oder betrieblicher Gründe an einer Betreuung des Kindes gehindert ist sowie eine 
Betreuung durch den anderen Personensorgeberechtigten nicht abgesichert werden kann oder 
3. das Jugendamt aufgrund andernfalls drohender Kindeswohlgefährdung die Notwendigkeit 
einer Notbetreuung feststellt. 
Zum Nachweis der beruflichen Tätigkeit nach Satz 1 Nummer 1 oder 2 ist das Formblatt gemäß 
Anlage 3 auszufüllen und der Schule oder der Einrichtung der Kindertagesbetreuung vorzulegen; 
in dem Formblatt vorgesehene Unterschriften der Arbeitgeber können binnen eines Arbeitstages 
nach der erstmaligen Inanspruchnahme der Notbetreuung nachgereicht werden. Die Schule oder 
die Einrichtung der Kindertagesbetreuung hat das vorgelegte Formblatt im Original bis zum 
Ablauf des 31. Januar 2021 aufzubewahren und danach unverzüglich zu vernichten. 

§ 6
Saisonarbeitskräfte 

Wer Personen beschäftigt, die
1. zum Zweck einer turnusgemäßen oder zu einer bestimmten Zeit innerhalb eines Jahres 
mindestens dreiwöchigen Arbeitsaufnahme vorübergehend aus dem Ausland in das Gebiet des 
Freistaates Sachsen einreisen (Saisonarbeitskräfte),
2. in Gemeinschaftsunterkünften wohnen und
3. in Betrieben arbeiten, in denen gleichzeitig mehr als zehn Beschäftigte einschließlich Leihar-
beitskräften, Beschäftigten eines Werkunternehmens und sonstige Personen tätig sind,
muss sicherstellen, dass diese bei Beginn der Beschäftigung über einen ärztlichen Befund in 
deutscher oder englischer Sprache verfügen, aus dem sich ergibt, dass eine molekularbiologische 
Testung keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 ergeben hat. Die Testung darf höchstens 48 Stunden vor der Anreise vorgenommen 
worden sein. Personen, welche nicht über den ärztlichen Befund nach Satz 1 verfügen, dürfen 
nicht beschäftigt werden. Der Betriebsinhaber, der Saisonarbeitskräfte beschäftigt, ist verpflichtet, 
die Arbeitsaufnahme der Saisonarbeitskräfte jeweils grundsätzlich 14 Tage vor ihrem Beginn 
der zuständigen Behörde sowie der für den Arbeitsschutz zuständigen Behörde anzuzeigen. 
Eine spätere Anzeige ist nur ausreichend, wenn der Betriebsinhaber glaubhaft macht, dass eine 
frühere Anzeige aus zwingenden betrieblichen oder sonstigen Gründen nicht möglich war. Die 
Anzeige hat die Namen der Saisonarbeitskräfte, deren Unterbringungsort, Art und Zeitraum der 
Tätigkeit sowie die Kontaktdaten des Betriebsinhabers zu enthalten. Die Anzeigepflicht besteht 
auch, wenn die Saisonarbeitskräfte während ihres Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland 
den Betrieb oder den Arbeitgeber wechseln.
 

§ 7
Besuchs- und Betretungsregelungen für Einrichtungen des Gesundheits- und 

Sozialwesens 
(1) Der Besuch folgender Einrichtungen ist nur unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 
zulässig:
1. Alten- und Pflegeheime,
2. Einrichtungen nach § 2 Absatz 1 des Sächsischen Betreuungs- und Wohnqualitätsgesetzes vom 
12. Juli 2012 (SächsGVBl. S. 397), das zuletzt durch das Gesetz vom 6. Juni 2019 (SächsGVBl. 
S. 466) geändert worden ist, und ambulant betreuten Wohngemeinschaften sowie Wohngruppen 
mit Menschen mit Behinderungen nach § 2 Absatz 2 und 3 des Sächsischen Betreuungs- und 
Wohnqualitätsgesetzes, soweit für diese der Teil 2 des Sächsischen Betreuungs- und Wohnqua-
litätsgesetzes Anwendung findet,
3. Krankenhäuser sowie Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Kran-
kenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt [Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 
Satz 1 Nummer 1 und 3 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das 
zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1385) geändert worden ist] 
und 4. genehmigungspflichtige stationäre Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe gemäß § 
13 Absatz 3 Satz 1, § 19 Absatz 1 Satz 1, § 34 Satz 1, § 35, § 35a Absatz 2 Nummer 3 und 4, § 
42 Absatz 1 Satz 2 sowie § 42a Absatz 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch sowie Wohnstät-
ten, in denen Leistungen der Eingliederungshilfe an Kinder und Jugendliche erbracht werden.
(2) Die Einrichtungen nach Absatz 1 sind zur Aufrechterhaltung der Besuchsmöglichkeiten ver-
pflichtet. Im Rahmen eines Hygieneplans nach § 36 Absatz 1 Nummer 1 und 2 oder § 23 Absatz 
5 des Infektionsschutzgesetzes oder eines eigenständigen Konzepts ist durch Regelungen zum 
Besuch und nach Bedarf zum Verlassen und Betreten der Einrichtungen durch die Bewohne-
rinnen und Bewohner sicherzustellen, dass die Regelungen nicht zu einer vollständigen sozialen 
Isolation der Betroffenen führen (einrichtungsbezogenes, bewohnerorientiertes Besuchskonzept). 
Die Regelungen haben insbesondere Bestimmungen zu einzuhaltenden Hygienemaßnahmen, zur 
Anzahl der Besucherinnen und Besucher, zur Nachverfolgbarkeit eventueller Infektionsketten 
und zur Sicherstellung der fortlaufenden praktischen Ausbildung in Berufen des Gesund-
heits- und Sozialwesens zu enthalten. § 5 Absatz 6 und 7 gilt entsprechend. Die Besuchs- und 
Betretungsregelungen sind an die aktuelle regionale Infektionslage anzupassen und müssen 
in einem angemessenen Verhältnis zwischen dem Schutz der versorgten Personen und deren 
Persönlichkeits- und Freiheitsrechten stehen.
(3) Besuchern in Einrichtungen nach Absatz 1 darf der Zutritt nur nach erfolgtem Antigentest 
auf das Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Testergebnis und mit einer Mund-Nasen-
bedeckung gewährt werden. Die Einrichtungen sind verpflichtet, auf Wunsch der Besucherinnen 
und Besucher einen Antigentest durchzuführen. Dem Antigentest steht ein PCR-Test gleich, der 
nicht älter als 48 Stunden ist. Im Hygienekonzept können Ausnahmen für Besuche zum Zweck 
der Sterbebegleitung aufgenommen werden.
(4) Den Einrichtungen nach Absatz 1 wird dringend empfohlen, den Anspruch auf Testung gemäß 
der Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des 
Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronavirus-Testverordnung – TestV) vom 30. November 2020 
regelmäßig mindestens zweimal wöchentlich für die Beschäftigten zu gewährleisten.
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(5) Werkstätten für behinderte Menschen, Angebote anderer Leistungsanbieter gemäß § 60 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das 
zuletzt durch Artikel 3 Absatz 6 des Gesetzes vom 9. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2075) geändert 
worden ist und andere tagesstrukturierende Angebote für Menschen mit Behinderungen dürfen 
von den dort beschäftigten und betreuten Menschen mit Behinderungen nicht betreten werden. 
Von dem Verbot nach Satz 1 sind Menschen mit Behinderungen, die nicht in einer besonderen 
Wohnform nach § 104 Absatz 3 Satz 3 des Neunten Buches wohnen und deren Betreuung 
und pflegerische Versorgung auch zeitweise nicht durch Eltern, Angehörige oder sonstiges 
Betreuungspersonal sichergestellt werden kann, ausgenommen. Von dem Verbot nach Satz 
1 können durch den Leiter der Werkstatt für behinderte Menschen oder durch den Leiter des 
anderen Leistungsanbieters diejenigen Menschen mit Behinderungen ausgenommen werden, die 
Leistungen im Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich gemäß § 57 des Neunten Buches 
erhalten. Weiter können von dem Verbot nach Satz 1 durch den Leiter der Werkstatt für behin-
derte Menschen oder des anderen Leistungsanbieters Beschäftige, die für den wirtschaftlichen 
Betrieb der Werkstatt für behinderte Menschen oder des anderen Anbieters erforderlich sind, 
ausgenommen werden. Ausnahmen vom Betretungsverbot sind nur dann zulässig, wenn ein 
Arbeitsschutz- und Hygienekonzept nach § 5 Absatz 3 und 4 vorliegt. Bei Beschäftigten, die in 
Einrichtungen nach Absatz 1 Ziffer 2 wohnen, ist das Arbeitsschutz- und Hygienekonzept mit 
der jeweiligen Leitung der Wohneinrichtung der Werkstattbeschäftigten abzustimmen. Dabei 
sind Regelungen im Zusammenhang mit der Rückkehr in die Einrichtung, insbesondere zu 
Beförderung und Arbeitsorganisation, einschließlich einer abgestimmten Testkonzeption mit 
regelmäßigen Testungen der beschäftigten und betreuten Menschen zu treffen. Die Sätze 1 bis 
7 gelten sinngemäß für andere tagesstrukturierende Angebote für Menschen mit Behinderungen.
(6) Richterliche Anhörungen dürfen in allen Einrichtungen nach Absatz 1 stattfinden. Das schließt 
das Anwesenheitsrecht von Verfahrensbeiständen, Verfahrenspflegerinnen und Verfahrenspfle-
gern sowie sonstigen Verfahrensbeteiligten ein.
(7) Erlaubt sind auch Vor-Ort-Kontakte durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozial- und 
Jugendamtes, Vormünder, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Notarinnen und Notare, Ver-
fahrenspflegerinnen und Verfahrenspfleger und von rechtlichen Betreuerinnen und Betreuern 
sowie durch Sorgeberechtigte, soweit Angelegenheiten der Personensorge zu besorgen sind, und 
Eltern mit Besuchs- und Umgangsrecht. Daneben sind Besuche zu seelsorgerischen Zwecken 
zugelassen. Der Besuch ist mit der Einrichtungsleitung im Vorfeld abzustimmen; diese kann 
den Zutritt von Auflagen abhängig machen. Bei Verdachtsfällen ist entsprechend den Vorgaben 
des Robert-Koch-Institutes der Zutritt grundsätzlich zu verweigern.
(8) Erlaubt ist auch das Betreten
1. durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Aufsichtsbehörden,
2. durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Heimaufsicht,
3. durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Medizinischen Dienste der gesetzlichen und 
privaten Krankenversicherung,
4. durch Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte im Rahmen der Aus- oder Weiterbildung 
in Berufen des Gesundheits- oder Sozialwesens oder der studienqualifizierenden Ausbildung 
an der Fachoberschule,
5. durch ehrenamtlich Tätige zur Sicherstellung der Versorgung in Einrichtungen des Ge-
sundheits- und Sozialwesens sowie
6. zur medizinischen und therapeutischen Versorgung.
(9) Das Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt kann durch All-
gemeinverfügung weitere Regelungen und Hygienevorschriften erlassen. Ausnahmen können 
durch die zuständigen kommunalen Behörden im Einzelfall zugelassen werden, soweit dies 
infektionsschutzrechtlich notwendig oder vertretbar ist.

§ 8
Maßnahmen der zuständigen kommunalen Behörden

(1) Die zuständigen kommunalen Behörden können abhängig von der aktuellen regionalen Infek-
tionslage verschärfende Maßnahmen ergreifen, die der Eindämmung des Infektionsgeschehens 
dienen. Die Maßnahmen sind öffentlich bekanntzugeben. Ergriffene Maßnahmen sind durch die 
zuständigen kommunalen Behörden hinsichtlich ihrer weiteren Aufrechterhaltung zu überprüfen.
(2) Wird der Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben 
Tagen im Landkreis oder in der Kreisfreien Stadt an fünf Tagen andauernd unterschritten, kann 
der Landkreis oder die Kreisfreie Stadt von den in dieser Verordnung geregelten Maßnahmen 
abweichen, wenn diese nicht weiterhin zur Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie erfor-
derlich sind. Maßgeblich für den Inzidenzwert nach Satz 1 sind die veröffentlichten Zahlen 
des tagesaktuellen Lageberichts des Robert-Koch-Instituts. Das Erreichen des maßgeblichen 
Inzidenzwertes nach Satz 1 und die von dieser Verordnung abweichenden Maßnahmen sind 
durch die zuständige kommunale Behörde öffentlich bekannt zu machen.
(3) Für den Fall eines konkreten räumlich begrenzten Anstiegs der Infektionszahlen (Hotspot) 
sind entsprechend begrenzte Maßnahmen zu treffen.

§ 9
Versammlungen 

(1) Unter freiem Himmel sind Versammlungen im Sinne des Sächsischen Versammlungsgesetzes 
vom 25. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 54), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 11. Mai 
2019 (SächsGVBl. S. 358) geändert worden ist, ausschließlich ortsfest und mit höchstens 1.000 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern zulässig, wenn 
1. alle Versammlungsteilnehmerinnen und Versammlungsteilnehmer, die Versammlungsleiterin 
oder der Versammlungsleiter sowie Ordnerinnen und Ordner eine Mund-Nasenbedeckung tragen. 
§ 3 Absatz 2 gilt entsprechend;
2. zwischen allen Versammlungsteilnehmerinnen und Versammlungsteilnehmern ein Mindest-
abstand von 1,5 Metern gewahrt wird.
(2) Bei fünf Tagen andauernder Überschreitung des Inzidenzwertes von 200 Neuinfektionen auf 
100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen im Landkreis oder in der Kreisfreien Stadt sind 
Versammlungen abweichend von Absatz 1 auf eine Teilnehmerzahl von maximal 200 Personen 
begrenzt. § 8 Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
(3) Bei fünf Tagen andauernder Überschreitung des Inzidenzwertes von 300 Neuinfektionen auf 
100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen im Landkreis oder in der Kreisfreien Stadt sind 
Versammlungen abweichend von Absatz 1 auf eine Teilnehmerzahl von maximal 10 Personen 
begrenzt. § 8 Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
(4) In den Fällen der Absätze 1 bis 3 können im Einzelfall Ausnahmen erteilt werden, wenn dies 

aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist.
(5) Das Sächsische Versammlungsgesetz bleibt im Übrigen unberührt.

§ 10
Sächsischer Landtag 

Von den Bestimmungen dieser Verordnung ist der Sächsische Landtag aufgrund seines ver-
fassungsrechtlichen Selbstorganisationsrechts sowie des Hausrechts und der Polizeigewalt des 
Landtagspräsidenten gemäß Artikel 47 Absatz 3 der Verfassung des Freistaates Sachsen ausge-
nommen. Darüber hinaus haben die zuständigen Behörden die besondere verfassungsrechtliche 
Stellung des Landtags und seiner Mitglieder im Rahmen von Maßnahmen auf der Grundlage 
des Infektionsschutzgesetzes zu beachten. 

§ 11
Vollstreckungshilfe, Ordnungswidrigkeiten 

(1) Die nach § 1 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung der Sächsischen Staatsregierung und des Säch-
sischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Regelung der 
Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz und für die Kostenerstattung für Impfungen 
und andere Maßnahmen der Prophylaxe zuständigen Behörden haben 1. die Bestimmungen 
dieser Verordnung,
2. die von der obersten Landesgesundheitsbehörde gemäß § 1 Absatz 1 Satz 3 der Verordnung 
der Sächsischen Staatsregierung und des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt zur Regelung der Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutz-
gesetz und für die Kostenerstattung für Impfungen und andere Maßnahmen der Prophylaxe in 
Eilfällen wahrgenommenen Aufgaben und Befugnisse und 3. die von der obersten Landesge-
sundheitsbehörde gemäß § 1 Absatz 2 der Verordnung der Sächsischen Staatsregierung und 
des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur 
Regelung der Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz und für die Kostenerstattung 
für Impfungen und andere Maßnahmen der Prophylaxe getroffenen Maßnahmen umzusetzen. 
Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren. Sie können dabei die Ortspolizei-
behörden um Vollzugs- und Vollstreckungshilfe ersuchen. Die Zuständigkeiten zum Vollzug 
der Arbeitsschutzvorschriften gemäß der Sächsischen Arbeitsschutzzuständigkeitsverordnung 
vom 6. Juli 2008 (SächsGVBl. S. 416), die zuletzt durch die Verordnung vom 8. Oktober 2019 
(SächsGVBl. S. 706) geändert worden ist, bleiben unberührt. 
(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 des Infektionsschutzgesetzes 
handelt, wer
1. vorsätzlich
a) entgegen § 2 Absatz 1 Satz 1 sich in der Öffentlichkeit oder in der eigenen Häuslichkeit mit 
weiteren als den dort genannten Personen aufhält und kein Fall des § 2 Absatz 1b vorliegt,
b) entgegen § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 2a Absatz 1 Satz 3 den Mindestabstand von 1,5 Metern 
nicht einhält,
c) entgegen § 2a Absatz 1 Satz 2 die zulässige Personenanzahl überschreitet,
d) entgegen §§ 2b und 2c die Unterkunft ohne triftigen Grund verlässt,
e) entgegen § 2d Alkohol in der Öffentlichkeit ausschenkt oder konsumiert,
f) entgegen § 4 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Einkaufszentren, Einzel- oder Großhandel, La-
dengeschäfte, Einrichtungen oder Angebote öffnet, betreibt, durchführt, besucht oder nutzt und 
keine Ausnahme nach Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2 vorliegt,
g) entgegen § 9 Absatz 1 bis 3 eine Versammlung veranstaltet, die nicht ortsfest ist oder an der 
mehr Personen teilnehmen als nach Absatz 1 bis 3 zulässig sind, ohne dass eine Ausnahme nach 
§ 9 Absatz 4 vorliegt,
2. fahrlässig oder vorsätzlich
a) entgegen § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 4, 6, 7,10 oder 11, § 7 Absatz 3 Satz 1, § 9 Absatz 
1 Nummer 1 keine Mund-Nasenbedeckung trägt und keine Ausnahme nach § 3 Absatz 1 Satz 
2 Nummer 3, Nummer 6 Buchstabe d oder e, Nummer 10, 11, Satz 3 oder Absatz 2 oder 3 oder 
§ 9 Absatz 1 Nummer 1 vorliegt,
b) entgegen § 5 Absatz 2 Satz 1 oder 2 mehr als die pro Quadratmeter Verkaufsfläche zulässige 
Anzahl an Kunden einlässt,
c) entgegen § 5 Absatz 2 Satz 5 die zulässige Höchstkundenzahl nicht ausweist,
d) entgegen § 5 Absatz 4 Satz 1 Einrichtungen, Betriebe oder Angebote ohne Hygienekonzept 
öffnet, betreibt oder durchführt oder das Hygienekonzept nicht einhält,
e) entgegen § 5 Absatz 4 Satz 3 keinen Ansprechpartner vor Ort festlegt,
f) entgegen § 5 Absatz 4 Satz 3 die Kontaktbeschränkungen, Abstandsregelungen oder die Pflicht 
zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung nicht durchsetzt,
g) entgegen § 5 Absatz 6 personenbezogene Daten nicht verarbeitet und keine Aus-nahme nach 
§ 5 Absatz 6 Satz 1, Halbsatz 2 vorliegt,
h) entgegen § 6 Satz 1 eine Person ohne einen Nachweis beschäftigt oder die Anzeige nach § 
6 Satz 4 nicht oder nicht rechtzeitig vornimmt und keine Ausnahme nach § 6 Satz 5 vorliegt,
i) entgegen § 7 Absatz 2 kein eigenständiges Konzept zum Besuch, Betreten und Verlassen der 
Einrichtung erstellt,
j) entgegen § 7 Absatz 3 den Zutritt ohne Vorliegen eines negativen Testergebnisses gewährt 
und keine im Hygienekonzept aufgenommene Ausnahme für Besuche zum Zweck der Sterbe-
begleitung vorliegt.

§ 12
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 14. Dezember 2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Sächsische 
Corona-Schutz-Verordnung vom 27. November 2020 (SächsGVBl. S. 666) außer Kraft.
(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 10. Januar 2021 außer Kraft.

Dresden, den 11. Dezember 2020
Petra Köpping

Die Staatsministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Die Listen der Berufsgruppen mit Anspruch auf Notbetreuung und das Formblatt zum 
Nachweis der beruflichen Tätigkeit für die Notbetreuung finden Sie auf unserer Homepage 
www.bad-dueben.de/corona/allgemeine-informationen/
Änderungen durch den Bund entnehmen Sie bitte ebenfalls der Homepage der Stadt Bad 
Düben www.bad-dueben.de. Bitte informieren Sie sich fortlaufend.
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